Anlage 4


Dienststelle

Belehrung für Personal beim Umgang mit Lebensmitteln

nach § 43 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in der Fassung der Bekannt-machung vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. November 2001 (BGBl. I S. 2960)

Die nachstehend aufgeführten Personen wurden heute über die gesundheitlichen Anforderungen und Anzeigepflichten nach §§ 42, 43 IfSG belehrt. Ihnen wurde der Inhalt der folgenden Vorschriften des IfSG bekanntgegeben:

§ 42 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote

§ 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes

Die Erschienenen wurden darauf hingewiesen, dass ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 43 Abs. 2 IfSG eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

Die Erschienenen erklären, dass ihnen keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bekannt sind. Sie unterzeichnen dieses Protokoll zum Zeichen der Genehmigung.
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